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Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Stadtverordnetenversammlung 13.10.2015  

 
Betreff: 
 
Wahl eines stellvertretenden Schiedsmannes / einer stellvertretenden 
Schiedsfrau für den Schiedsbezirk Steinbach (Taunus) 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, für den Schiedsbezirk Steinbach (Taunus), 
Frau Sigrid Hilbig, Niederhöchstädter Straße 14, 61449 Steinbach (Taunus) für eine weitere 
5-jährige Amtszeit zu wählen. 
 
Begründung: 
 

Frau Hilbig führt das Amt der stellvertretenden Schiedsfrau seit dem 25.05.2010 aus. 
Sie hat sich bereiterklärt, das Amt für eine weitere Periode von 5 Jahren zu übernehmen. 
Der Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.  als auch das Amtsgericht Bad 
Homburg v.d.H. haben hinsichtlich einer Wiederwahl von Frau Hilbig keine Bedenken. 
Nach § 4 Abs. 1 des Hessischen Schiedsamtsgesetzes hat die Stadtverordneten-
versammlung den stellvertretenden Schiedsmann / die stellvertretende Schiedsfrau auf 
die Dauer von 5 Jahren zu wählen. Hierbei ist die Mehrheit der Zahl der Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung erforderlich. 
Die Ernennung der gewählten Schiedsperson erfolgt dann durch den Direktor des 
Amtsgerichtes Bad Homburg v.d.H. 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine. 
 
gez.  
Dr. Stefan Naas  
Bürgermeister  
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